
Aus den G r ü n d e n :
Durch das Anerkenntnisurteil vom 6. Dezember 1951 

hatte das Amtsgericht in der Hauptsache entschieden, 
die Kostenentscheidung jedoch einer besonderen Be
schlußfassung Vorbehalten. Dieser Vorbehalt war pro
zessual unzulässig.

Die Kostenentscheidung mußte zugleich mit dem 
Anerkenntnisurteil erfolgen. Sie hätte alsdann gemäß 
§ 99 Abs. 2 ZPO selbständig mit der Berufung (nicht 
dagegen etwa gemäß Abs. 3 mit der Beschwerde) an- 
gefochten werden können, jedoch nur unter der Vor
aussetzung, daß die Berufungssumme erreicht war. 
Diese Voraussetzung lag auf seiten der Klägerin nicht 
vor. Nach den eingeholten Auskünften belaufen sich 
die von beiden Parteien aufgewendeten Anwaltskosten 
auf je rund 260 DM. Mit diesem Betrage war die 
Klägerin auf Grund des Beschlusses vom 24. Juni 1952 
belastet, wobei es gleichgültig ist, ob man die Formu
lierung des Vorderrichters, der üblichen Auslegung 
entsprechend, dahin auffaßt, daß jede Partei ihre 
eigenen Anwaltskosten tragen sollte, oder ob jede 
Partei die Hälfte s ä m t l i c h e r  Anwaltskosten tragen 
sollte. Es macht dies deshalb keinen Unterschied, weil 
die Anwaltskosten auf beiden Seiten etwa den gleichen 
Umfang hatten. Erstrebte daher die Klägerin eine Be
schränkung der ihr auf erlegten Kostenlast auf %, so 
war sie durch den Beschluß vom 24. Juni 1952 in Höhe 
von i/a der gesamten Anwaltskosten, d. h. in Höhe von 
etwa 87,— DM beschwert. Damit wäre die Berufungs
summe gemäß § 5Ua ZPO nicht erreicht, eine Be
rufung daher aus diesem Grunde unzulässig gewesen.

Mit der Eingabe vom 1. Juli 1952 hatte die Klägerin 
gegen den Beschluß vom 24. Juni 1952 „Vorstellung“ 
erhoben. Wenn das Amtsgericht, obwohl weder die 
Voraussetzungen für eine Berichtigung (§ 319 ZPO) 
noch für eine Ergänzung (§ 321 ZPO) seiner Kosten
entscheidung gegeben waren, sich als befugt erachtete, 
diese Entscheidung abzuändern, indem es vielleicht 
glaubte, die Eingabe der Klägerin vom 1. Juli 1952 als 
Beschwerde behandeln zu dürfen, so hätte es berück
sichtigen müssen, daß die Klägerin im Endergebnis 
keinesfalls besser gestellt sein durfte, als wenn sie 
bei ordnungsmäßiger Handhabung des Verfahrens auf 
den allein zulässigen Weg der Berufung angewiesen 
gewesen wäre. Eine solche Berufung hätte sich aber, 
wie bereits dargelegt, als unzulässig erwiesen. Deshalb 
hätte das Amtsgericht die Vorstellung der Klägerin 
zurückweisen müssen, anstatt durch den Beschluß vom
10. Juli 1952 den formalen Fehler, der bereits in der 
Beschlußfassung vom 24. Juni 1952 lag, noch zu be
kräftigen. Daher mußte auf die Beschwerde des Ver
klagten hin dieser Abänderungsbeschluß aufgehoben 
werden und es bei dem Beschlüsse vom 24. Juni 1952 
sein Bewenden behalten. Dieser Beschluß aber ist einer 
kostenmäßigen Nachprüfung entzogen, weil er nach 
Lage der Sache als ein Bestandteil des Anerkenntnis
urteils anzusehen ist und aus dem bereits angeführten 
Grunde einer selbständigen Anfechtung nicht unter
liegt. §

§ 890 ZPO.
Eine Strafe wegen Zuwiderhandelns gegen eine vom 

Gericht getroffene Anordnung kann auch dann, wenn 
die Anordnung in einer einstweiligen Verfügung ent
halten war, nur festgesetzt werden, wenn das Zuwider
handeln bewiesen wird; Glaubhaftmachung genügt 
nicht.

Stadtgericht Berlin, Beschl. vom 4. Mai 1953 — 3 T 
48/53.

Aus den G r ü n d e n :
Die Verhängung einer Strafe im Rahmen des § 890 

ZPO hat zur Voraussetzung, daß der Schuldner der 
ihm auferlegten Verpflichtung — hier der Verpflich
tung, eine Handlung zu unterlassen, — zuwiderhan
delt. Eine solche Zuwiderhandlung muß eindeutig be
wiesen sein. Das ergibt sich nicht nur aus dem 
Charakter des § 890 ZPO als einer Strafvorschrift, son
dern auch aus der Überlegung, daß eine bloße Glaub
haftmachung im Gesetz nur in den besonders hervor
gehobenen Fällen und für bestimmte Verfahrensarten 
vorgesehen ist, aber im Regelfall den Beweis der an
spruchbegründenden Behauptungen nicht ersetzen 
kann. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob 
es sich bei dem Titel, der dem Gläubiger den Unter

lassungsanspruch gewährt, um ein Urteil oder etwa 
um eine einstweilige Verfügung handelt. Der in dem 
angefochtenen Beschluß geäußerten Rechtsauffassung 
des Stadtbezirksgerichts, daß in dem sich an ein einst
weiliges Verfügungsverfahren anschließenden Straf
festsetzungsverfahren ebenfalls im Grundsatz nur 
Glaubhaftmachung möglich und ausreichend sei, kann 
deshalb nicht gefolgt werden. Es bedarf vielmehr zur 
Klärung der widerstreitenden Parteibehauptungen der 
Beweisaufnahme in einem vom Stadtbezirksgericht 
näher zu bestimmenden Umfang.

§§ 3, 5, 5a der VO über die Behandlung von Geboten 
in der Zwangsversteigerung vom 30. Juni 1941 (RGBl. I 
S. 354) in der Fassung der VO vom 27. Januar 1944 
(RGBl. I S. 47).

Haben bei der Versteigerung eines landwirtschaft
lichen Grundstücks mehrere Bieter das Meistgebot ab
gegeben, so ist bei der Auslegung der die Rangfolge der 
zum Empfang des Zuschlags berechtigten Bieter regeln
den Vorschriften davon auszugehen, daß es im Inter
esse der notwendigen Steigerung der landwirtschaft
lichen Produktion liegt, wenn derjenige Bieter den 
Zuschlag erhält, der das Grundstück in eigener Person 
und einwandfrei zu bewirtschaften in der Lage ist.

I
BG Erfurt, Beschl. vom 21. Mai 1953 — T 99/53.

In einer zum Zwecke der Aufhebung einer Miterbengemein
schaft durchgeführten Zwangsversteigerung eines kleinen 
landwirtschaftlichen Grundstücks in H. hatten zwei Miterben, 
Frieda R. und Otto R., das Meistgebot abgegeben. Das 
KrG in W. hatte den Zuschlag an den Miterben Heinrich R. 
erteilt. Auf die Beschwerde der Miterbin Frieda R. hat das 
BG den Zuschlagsbeschluß aufgehoben und den Zuschlag an 
die Beschwerdeführerin erteilt.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat dem Miterben und Beschwerde

gegner Otto R. den Zuschlag erteilt, ohne sich mit den 
Ausführungen der Miterbin und Beschwerdeführerin 
auseinanderzusetzen. Das wäre vor allem deswegen er
forderlich gewesen, weil das Gericht unter Abweichung 
von der in den Bestimmungen der §§ 3—5 der GeboteVO 
vom 30. Juni 1941 (RGBl. I S. 354) vorgesehenen Rang
folge nach § 5a dieser VO entschieden hat. Es hätte 
also zunächst einmal die Rangfolge feststellen müssen 
und dann im einzelnen darzulegen gehabt, aus welchem 
Grunde dem Miterben Otto R. der Vorzug zu geben ist. 
Nur auf diese Weise läßt sich überhaupt die Abwei
chung von der vorgeschriebenen Rangfolge und damit 
die „Besonderheit des Ednzelfalles“ im Sinne des § 5a 
GeboteVO begründen.

Nach Ansicht des Senats besteht keine Veranlassung, 
von der Rangfolge der §§ 3—5 GeboteVO abzugehen. 
Die Voraussetzungen des § 5a sind nicht gegeben,.

Zunächst ist festzustellen, daß die Beschwerdeführe
rin an dem Nachlaßgrundstück mit 11/32 und der Be
schwerdegegner mit 3/32 beteiligt sind. Nach § 3 Ge
boteVO ist daher die Beschwerdeführerin bei der Zu
schlagserteilung in erster Linie zu berücksichtigen. Die 
im angefochtenen Beschluß angeführten Gründe reichen 
nicht dazu aus, um unter Abweichung von der Rang
folge den Zuschlag dem Miterben Otto R. zu erteilen.

Das Kreisgericht hat unberücksichtigt gelassen, daß 
bei der Entscheidung über den Zuschlag zunächst die 
Bindung der Beteiligten — sei es wirtschaftlicher oder 
auch persönlicher Art — zum Versteigerungsgrund
stück in Betracht zu ziehen ist. In dieser Hinsicht kann 
es keinem Zweifel unterliegen, daß die Beschwerde
führerin nicht nur im Hinblick auf das ihr zustehenda 
Anteilsrecht, sondern auch in persönlicher Hinsicht dem 
Grundstück am nächsten steht. Aus der Bescheinigung 
des Rates der Gemeinde H. vom 11. Februar 1953 er
gibt sich, daß sie von Geburt an auf dem Versteige
rungsgrundstück wohnhaft war, ihre Eltern bis zum 
Ableben gepflegt, die Ländereien bewirtschaftet hat 
und ihren Ablieferungsverpfldchtungen immer nachge
kommen ist. Es darf zwar nicht unbeachtet bleiben, daß 
der Miterbe Otto R. als Aktivist im Kaliwerk bei der 
Erfüllung des Fünf jahrplanes in vorderster Reihe steht. 
Aber auch die Beschwerdeführerin hat als allein
stehende Frau auf ihrem Platz in der Landwirtschaft 
im Kampf um die ständige Verbesserung der Lebens-
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